
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/11/26 2Ob341/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1952

Norm

ZPO §530 E1

Rechtssatz

Im Eheverfahren kann auch der Widerkläger des Vorprozesses, der seine Widerklage vor Urteilsfällung ohne Stellung

eines Mitschuldantrages zurückgezogen hat, bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 530 ZPO die

Wiederaufnahmsklage einbringen.
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